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Forschung für den PECH-Ausschuss −  
Ausbildungs- und Sozialversicherungs-
systeme für Fischer 
Sachstand und Perspektiven in der EU 
 

Die vorliegende Studie zum Thema „Ausbildungs- 
und Sozialversicherungssysteme für Fischer – 
Sachstand und Perspektiven in der EU“ wurde vom 
Fischereiausschuss des Europäischen Parlaments 
(PECH) in Auftrag gegeben. Als Ergebnis eines 
allgemeinen Konsenses über die Notwendigkeit, 
den Fortschritt der sozialen Dimension der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) zu 
unterstützen, zielt die Studie darauf ab, den 
aktuellen Stand der gegenseitigen Anerkennung 
von Befähigungsnachweisen der Fischer in der 
EU und des Funktionierens der 

Sozialversicherungssysteme, darzustellen und zu analysieren. Die Standardisierung des 
Mindestausbildungsniveaus von EU-Fischern – zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und 
Sicherheit auf See – erfordert ein Verständnis der derzeit bestehenden Ausbildungs- und 
Zertifizierungssysteme. Darüber hinaus ist die (Nicht-)Anerkennung dieser Zertifizierungen unter 
den EU-Mitgliedstaaten von wesentlicher Bedeutung um die Freizügigkeit und der Sicherheit von 
Fischern in der EU zu befördern. Diesbezügliche Informationen fehlen derzeit, und die Studie zielt 
darauf ab, diese Lücke zu schließen. In ganz ähnlicher Weise wurde bisher das Thema der sozialen 
Sicherheit in der EU-Fischereipolitik vernachlässigt. Dennoch zählt die soziale Sicherheit zu den 
Menschenrechten und ist wesentliches Element für ein faires und effizientes Funktionieren der 
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme der EU. Diese Studie soll neue Wege gehen und das Verständnis 
der verschiedenen von den Mitgliedstaaten angewandten Sozialversichungssysteme für Fischer 
vertiefen. 

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenfassung der Studie „Ausbildungs- und 
Sozialversicherungssysteme für Fischer – Sachstand und Perspektiven in der EU“. Die 
vollständige Studie, die in englischer Sprache verfügbar ist, kann heruntergeladen werden unter: 
https://bit.ly/4796Dpn 

https://bit.ly/4796Dpn
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Gegenseitige Anerkennung von Befähigungsnachweisen für Fischer 

Die vorliegenden Untersuchung der gegenseitigen Anerkennung von Befähigungsnachweisen für 
Fischer basiert auf einer Analyse der Funktionsweise der Richtlinie 2005/36/EG über 
Berufsqualifikationen und von Daten, die aus der EU-Datenbank für regulierte Berufe (Regulated 
Professions Database) erhoben wurden. Die Anerkennung von Berufsqualifikationen von Fischern, 
die ihren Beruf in einem anderen Mitgliedstaat ausüben möchten, unterliegt derzeit der Richtlinie 
über Berufsqualifikationen, in der der Fischereisektor allerdings keine spezifische Berücksichtigung 
findet.  

Zwar gibt es im Rahmen der Richtlinie eine Sonderregelung für Seeleute, aber nicht für 
Fischereiberufe. Das System basiert auf der einseitigen Anerkennung von Qualifikationen. Das 
Verfahren wird von Antragstellern in Gang gebracht, die ihre Qualifikationen in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat erworben haben, wobei ihre Anträge dann von der zuständigen Behörde 
des Aufnahmemitgliedstaats bewertet werden. Auf der Grundlage der „EU-Datenbank für regulierte 
Berufe“ ist der Fischereiberuf derzeit nur in zehn Mitgliedstaaten reguliert, wobei 46 „regulierte 
Berufe“ genannt werden, die den Zugang zu 78 „tatsächlichen Berufen“ in sechs Kategorien 
ermöglichen: Schiffsführer (24 Berufe), Erster Offizier (6 Berufe), Zweiter Offizier (8 Berufe), 
Ingenieure (28 Berufe), Seemann (10 Berufe) und sonstige (2 Berufe). Diese Studie hat festgestellt, 
dass die erforderlichen Qualifikationsniveaus stark variieren, sowohl innerhalb als auch 
zwischen Berufskategorien und Ländern, und diese Vielfalt der Qualifikationswege ist für 
Schiffsführersberufe besonders hoch. Somit unterscheiden sich die reglementierten Fischereiberufe 
in Bezug auf die erforderlichen Kompetenzen, Schulungen und Anwendungsbereiche erheblich, 
was die gegenseitige Anerkennung von Zertifikaten und die Mobilität der Fischer in der 
gesamten EU erheblich beeinträchtigen kann. 

Die Analyse der Entscheidungen über die Anerkennung durch die Aufnahmemitgliedstaaten 
gemäß der Richtlinie 2005/36/EG ergab, dass zwischen 1997 und 2022 1 740 Entscheidungen über 
die Mobilität von EU-Fischern bearbeitet wurden, wobei 1 427 Anträge positiv entscheiden wurden. 
Die Berufskategorien, die am häufigsten positiv bewertet wurden, waren Seeleute, Schiffsführer und 
Ingenieur. Ab 2014 stieg der Anteil der Ingenieurberufe. Diese Zahlen können als Indikatoren für  
den Mobilitätsbedarf dienen und spiegeln die Funktionsweise des bestehenden EU-
Anerkennungssystems wider. Bestimmte Mobilitätsbedürfnisse können sich jedoch in dieser 
Analyse nicht widerspiegeln, beispielsweise wenn von vornherein zu erwarten ist, dass der Antrag 
auf der Grundlage der Qualifikation des Herkunftslandes, des reglementierten Berufs oder einer 
Kombination aus beiden negativ bewertet wird. Im analysierten Zeitraum trafen die zuständigen 
Behörden in Spanien und Portugal die meisten positiven automatischen Entscheidungen (auf die 
92 % der Entscheidungen entfielen), von denen eine überwältigende Mehrheit nach der 
Ratifizierung des Internationalen Übereinkommens über Normen für die Ausbildung, die 
Zertifizierung und den Wachdienst von Fischereifahrzeugpersonal (STCW-F) durch diese Länder 
erfolgte. 

Systeme der sozialen Sicherheit für Fischer 

Die Untersuchung der Sozialversicherungssysteme für EU-Fischer stützte sich auf eine 
umfangreiche Literaturrecherche, Online-Recherche und Analyse der im Europäisches System 
integrierter Sozialschutz-Statistiken (ESSOSS) verfügbaren Daten. Die Sozialversicherung im 
Fischereisektor hängt von der Art des Beschäftigungsverhältnisses des Fischers und dem 
Mitgliedstaat ab, in dem der Beruf ausgeübt wird. Rund 125 000 Fischer sind in der EU voll- oder 
nebenbeschäftigt. Die meisten von ihnen sind in Spanien, Italien und Griechenland beschäftigt, 
während auch in Portugal, Frankreich und Kroatien viele Erwerbstätige in der Fischerei beschäftigt 
sind. Für die Analyse der sozialen Sicherungssysteme kann die Beschäftigung im Fischereisektor der 
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EU in zwei Segmente unterteilt werden: (1) Fischer, die im Rahmen von 
Standardarbeitsverhältnissen unabhängig vom Vergütungssystem (monatliches Festlohnsystem 
oder geteiltes Vergütungssystem) arbeiten, und (2) Fischer, die in atypischen Beziehungen oder als 
Selbständige arbeiten, einschließlich Vollzeit- und Teilzeitfischern, oder in legaler unbezahlter 
Arbeit und in einem System der geteilten Vergütung. 

Fischer unter normalen Beschäftigungsverhältnissen sind fast ausschließlich Arbeitnehmer in der 
Industriefischerei, die 24 % der EU-Fischereifahrzeuge und 45 % der Fischer in der EU ausmachen. 
Die Hochseefischerei umfasst einen sehr kleinen Teil der Gesamtzahl der Schiffe (etwa 0,4 %) und 
rund 4 % der Besatzung, wobei praktisch alle unter regulären Arbeitsverhältnissen arbeiten. Alle 
diese Fischer arbeiten unter formellen Arbeitsverträgen mit einem Fischereiunternehmen und 
werden mit monatlichen Gehältern oder geteilten Vergütungen bezahlt. Fast 80 % dieser Fischer 
sind Vollzeitbeschäftigte, und ihre Sozialversicherungssysteme – mit wenigen Ausnahmen in 
einigen Mitgliedstaaten – folgen den nationalen Standardregelungen für Arbeitnehmer. In dieser 
Studie wurden acht Mitgliedstaaten ermittelt, in denen die soziale Sicherung der Fischer 
besonderen Rechtsvorschriften oder Regelungen unterliegt und in denen Dienstleistungen von 
Einrichtungen erbracht werden, die insbesondere für den sozialen Schutz der Arbeitnehmer auf See 
zuständig sind. Diese Länder sind Belgien, Frankreich, Portugal, Deutschland, Griechenland, 
Spanien, Irland und Dänemark. 

In der kleinen handwerklichen Küstenfischerei herrschen Selbstständigkeit, Teilzeit, und 
unbeschäftigte bzw. unbezahlte Beschäftigung vor (nicht standardmäßige 
Erwerbsbeziehungen). Der größte Anteil der EU-Fischer (rund 50 % der Gesamtzahl) arbeitet in der 
kleinen Küstenfischerei. Laut dem STECF Bericht von 2019 sind diese Fischer mehrheitlich 
selbständige Fischer. Die Kategorie der Selbständigen umfasst Fischer, die rechtlich unbezahlten 
Arbeitsregelungen unterliegen, die nicht verpflichtet sind, Sozialbeiträge zu entrichten (wie bei 
allen Kleinfischern in Zypern) und nicht unter ein System der sozialen Sicherung fallen. Im übrigen 
gelten für selbständige Fischer in den EU-Mitgliedstaaten dieselben Regelungen zur sozialen 
Sicherung wie für übrige Selbständige. Als Selbständige in der EU sind kleine Küstenfischer in der 
Regel nicht abgesichert bzgl. einiger Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und Arbeitsunfälle, 
obwohl in einigen Mitgliedstaaten in den letzten Jahren auf Freiwilligkeit basierende 
Versicherungen eingeführt wurden. 

Wichtigste Ergebnisse  

Diese Studie liefert die erste EU-weite Analyse der Befähigungsnachweise von Fischern und des 
Systems der Anerkennung dieser Bescheinigungen in allen Mitgliedstaaten seit der 
Veröffentlichung eines ähnlichen Berichts im Jahr 2000. Nach mehr als 20 Jahren hat die vorliegende 
Studie ergeben, dass laut der „EU-Datenbank für regulierte Berufe“ 10 Mitgliedstaaten 
reglementierte Fischereiberufe haben, die insgesamt 46 Fischereiberufe umfassen und Zugang zu 
78 Berufen im engeren Sinne ermöglichen. Darüber hinaus hat diese Studie auch festgestellt, dass 
die geforderten Qualifikationsniveaus sowohl innerhalb als auch zwischen Berufsgruppen und 
Ländern und insbesondere für Schiffsführerberufe stark variieren.  

Angesichts des Arbeitskräftemangels in bestimmten Fischereiflotten und der Rolle der EU, die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer im gesamten Gebiet zu erleichtern und die Sicherheit auf See durch 
Festlegung von Mindeststandards für die Ausbildung von Fischern zu verbessern, wird in dieser 
Studie die Auffassung vertreten, dass ein EU-Standard für die Ausbildung von Fischern die 
gleichen Wettbewerbsbedingungen für die gegenseitige Anerkennung von 
Fischerzeugnissen verbessern, die Mobilität der Fischer fördern und zur allgemeinen 
Attraktivität des Fischereisektors beitragen würde. Ferner wird argumentiert, dass ein solcher 
Standard die Verwaltungskosten und -lasten im Zusammenhang mit dem derzeitigen 
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Anerkennungssystem verringern würde, insbesondere in Ländern mit großen Fischereiflotten. 
Darüber hinaus könnte eine EU-weite Norm durch spezifische Rechtsvorschriften in den 
derzeitigen Rechtsrahmen integriert werden, wie dies bei der Ausbildung von Seeleuten der EU der 
Fall ist. Angesichts der zunehmenden Zahl von Fischern, die in den letzten Jahren aus Nicht-EU-
Ländern eingestellt wurden, würde ein entsprechneder EU-Rechtsakt auch bezüglich einer 
Ratifizierung des STCW-F von Vorteil sein. 

In Bezug auf die sozialen Sicherungssysteme wurden in dieser Studie große Unterschiede zwischen 
den Mitgliedstaaten festgestellt, die sich auf den Generationswechsel und die Attraktivität des 
Fischereiberufs auswirken könnten. In acht Mitgliedstaaten wird die soziale Sicherung der Fischer 
durch spezifische Gesetze oder Regelungen geregelt, und die Dienstleistungen werden von 
Einrichtungen erbracht, die speziell für den sozialen Schutz der Arbeitnehmer auf See, einschließlich 
der Fischer, zuständig sind. Während auf EU-Ebene keine verlässlichen Statistiken über die Zahl der 
Kleinfischer und ihrer Beschäftigungsverhältnisse vorliegen, kommt diese Studie zu dem Schluss, 
dass Kleinfischer unter keine Systeme der sozialen Sicherheit fallen oder zum Segment der 
wirtschaftlich abhängigen Selbstständigkeit gehören und vor allem in den Bereichen 
Arbeitslosigkeit, Krankheit und Arbeitsunfälle nicht abgesichert sind. Diese Studie legt daher 
einen wichtigen ersten Überblick vor und kann als Basis für die zukünftige Forschung dienen. Die 
Europäische Kommission könnte in Erwägung ziehen, die Anforderungen der Mitgliedstaaten für 
die Erhebung von Daten über Art und Umfang der Beschäftigungsverhältnisse und der sozialen 
Sicherheit, insbesondere im Bereich der kleinen Küstenfischerei, zu verbessern.

Weitere Informationen 
Diese Zusammenfassung ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, 
Italienisch und Spanisch. Die Studie, die in englischer Sprache verfügbar ist, und die 
Zusammenfassungen können heruntergeladen werden unter: https://bit.ly/4796Dpn 

Weitere Informationen zur Forschung der Fachabteilung für PECH: 
https://research4committees.blog/pech/ 

 

 

 

  

Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder 
und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung sind – außer zu 
kommerziellen Zwecken – mit Quellenangabe gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein 
Exemplar übermittelt wird. © Europäische Union, 2024.  
© Bild auf Seite 1, verwendet unter der Lizenz von Adobe Stock  
 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der vorliegenden Übersetzung um eine maschinelle Übersetzung handelt, die nicht 
von einem professionellen Übersetzer korrigiert wurde. 
 
Verwaltungsrat für Forschungr: Irina POPESCU Redaktionsassistenz:  Ginka TSONEVA 
Kontakt: Poldep-cohesion@ep.europa.eu 
Dieses Dokument ist im Internet abrufbarunter: http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 

Follow @PolicyPECH 

https://twitter.com/PolicyPECH?lang=en
https://bit.ly/4796Dpn
https://research4committees.blog/pech/
https://twitter.com/PolicyPECH?lang=en
mailto:Poldep-cohesion@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
https://twitter.com/PolicyPECH?lang=en
https://twitter.com/PolicyPECH?lang=en

	Forschung für den PECH-Ausschuss −
	Ausbildungs- und Sozialversicherungs-systeme für Fischer
	Sachstand und Perspektiven in der EU
	Weitere Informationen
	Haftungsausschluss und Urheberrechtsschutz. Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen nicht unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung sind – außer zu kommerziellen Zw...
	© Bild auf Seite 1, verwendet unter der Lizenz von Adobe Stock
	Bitte beachten Sie, dass es sich bei der vorliegenden Übersetzung um eine maschinelle Übersetzung handelt, die nicht von einem professionellen Übersetzer korrigiert wurde.
	Verwaltungsrat für Forschungr: Irina POPESCU Redaktionsassistenz:  Ginka TSONEVA

